
 
Antrag 

Fraktion der CDU, 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beteiligungsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern fördern,  
Informationsangebote stärken 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n   : 

1. Der Landtag betont, dass die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern für die Entwick-
lung der Schulen, des gesamten Schulsystem sowie für die Persönlichkeitsentwicklung und 
demokratische Bildung der Schülerinnen und Schülern von hoher Bedeutung ist. Schüler-
vertretungen geben Schülerinnen und Schülern als unmittelbar Betroffene von schulischen 
Entscheidungen eine Stimme und stellen sicher, dass die Perspektive der Kinder und  
Jugendlichen bei Entscheidungen, die die Schulen betreffen, berücksichtigt wird. Durch 
die frühzeitige Einbindung von Kindern und Jugendlichen in Strukturen und Prozesse der 
demokratischen Willensbildung werden das Interesse an Politik, das politische Wirksam-
keitsempfinden und das Bekenntnis zu demokratischen Werten gefördert. 

2. Der Landtag stellt fest, dass im Rahmen der jeweiligen Vertretungen auf Ebene der Schu-
len, der Kommunen und des Landes in Hessen bereits vielfältige Möglichkeiten für  
Schülerinnen und Schüler gibt, sich einzubringen und an der Schulentwicklung und -politik 
mitzuwirken. Der Landtag spricht sich gleichwohl dafür aus, die Beteiligungsmöglich- 
keiten junger Menschen in der Schule im Blick zu behalten und fortlaufend zu prüfen, 
inwiefern eine Stärkung möglich ist. 

3. Der Landtag stellt fest, dass Schülerinnen und Schüler nach § 122 des Hessischen Schul-
gesetzes bereits in der Grundschule in die Arbeit der Schülervertretung eingeführt werden. 
Spätestens ab der Sekundarstufe I erfolgt dies im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen 
Klassensprecherwahl. Der Landtag bekennt sich dazu, mit der Landesschülervertretung 
darüber im Austausch zu bleiben sowie in der kommenden Legislaturperiode zu prüfen, 
wie diese Einführung in und Information über die Arbeit der Schülervertretungen noch 
einheitlicher und ausführlicher gestaltet werden können, beispielsweise durch Schulungen 
für Klassensprecherinnen und Klassensprecher oder Fortbildungen für Verbindungs- 
lehrkräfte. 

4. Der Landtag erkennt an, dass im Januar 2023 ein Fraktionsänderungsantrag zum Landes-
haushalt 2023/2024 eingebracht und beschlossen wurde, der die jährliche Zuwendung an 
die Landesschülervertretung um 7.100 Euro auf 115.000 Euro erhöht. Er bekennt sich 
dazu, mit der Landesschülervertretung zu diesem Thema weiterhin im Dialog zu bleiben 
und auf dieser Grundlage ihre Finanzierung im Rahmen der nächsten Haushaltsberatungen 
erneut in den Blick zu nehmen. 

 
 
Begründung:  

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 4. Juli 2023 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Ines Claus 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Mathias Wagner (Taunus) 
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